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1. Allgemeines  

1.1 Vorgang 

Die Gemeinde Schiltberg plant die Erschließung des Baugebiets Nr. 23 im Ortsteil Gundertshausen. 
Die IFM Dr. Schellenberg, Leipheim GmbH & Co. KG (nachfolgend IFM Leipheim) wurde mit Schrei-
ben vom 21.01.2020 durch die Gemeinde Schiltberg auf Grundlage des IFM-Angebots 12260t02 vom 
13.12.2019 beauftragt, die Baugrunderkundung und die geotechnische Beratung für diese Maß-
nahme durchzuführen.  

1.2 Planungsgebiet und Planung 

Nach den vorliegenden Planunterlagen ist am südwestlichen Ortsrand von Gundertshausen (Flur-
stücke 1413/2 und 1415) die Erschließung eines rund 5 ha großen Baugebiets mit 7 Bauplätzen ge-
plant. Im Zuge der Erschließung ist ein Ausbau des bestehenden, von der Weilachstraße ausgehen-
den, Wirtschaftswegs vorgesehen. Mit den Baugrunderkundungen wurde neben den Untersuchungen 
im eigentlichen Baugebiet auch der Straßenoberbau des Wirtschaftswegs überprüft. Weiterhin wur-
den weitere Untersuchungen im nördlich und südlich angrenzenden Gelände hinsichtlich möglicher 
Auffüllungen (Altlasten) bzw. einer Regenrückhaltung ausgeführt. Das Planungsgebiet liegt an einem 
in südöstliche Richtung abfallenden Hang zum Weilachtal. Im Teilbereich des Wirtschaftswegs be-
steht eine leichte morphologische Einsenkung (465,3 mNN). Nach Süden und Norden steigt das Ge-
lände an den Untersuchungsstellen auf Höhen zwischen rund 471,9 mNN und 468,1 mNN an. 

1.3 Unterlagen 

Zur Bearbeitung des Gutachtens standen uns folgende Unterlagen zur Verfügung:

[ 1 ] Digitale Geologische Karte von Bayern, im Maßstab 1:25.000, Blatt 7533 Kühbach, bereit-
gestellt im Umweltatlas Bayern, Onlineangebot des Bayerischen Landesamts für Umwelt 

[ 2 ] Lageplan im Maßstab 1:1000, übermittelt durch das Planungsbüro Mayr mit E-Mail vom 
06.12.2019 

2. Feld- und Laboruntersuchungen 

2.1 Felduntersuchungen 

Zur Erkundung des Baugrunds wurden vom IFM Leipheim am 25.02.2020 und 02.03.2020 6 unver-
rohrte Kleinrammbohrungen RKS 1 bis RKS 6 (Ø 80/60/50 mm) nach DIN EN 22475-1 mit Tiefen 
zwischen 2,8 m und 5 m ausgeführt. RKS 1 und RKS 2 mussten aufgrund der hohen Konsistenz bzw. 
hohen Lagerungsdichte der Tertiärböden in 3 m bzw. 2,8 m Tiefe eingestellt werden. Weiterhin wur-
den 3 Sondierungen mit der schweren Rammsonde DPH 1 bis DPH 3 nach DIN EN 22476-2 mit 
Tiefen zwischen 5,5 m und 10 m abgeteuft. Für die Untersuchungen im Bereich des Wirtschaftswegs 
wurde der Asphalt an den Untersuchungsstellen RKS 3 und RKS 4 zuvor mit einem Durchmesser 
von 100 mm aufgebohrt. Die Festlegung der Ansatzstellen der Untersuchungen erfolgte in Abstim-
mung mit dem Planungsbüro Mayr. Die Einmessung der Untersuchungspunkte erfolgte durch das 
IFM Leipheim. Bezug genommen wurde auf den Kanaldeckel GU1A (466,1 mNN) in der Weilach-
straße.  

Die Lage der Untersuchungspunkte kann dem beigefügten Lageplan in Anlage 1 entnommen werden. 
Die Anlage 2 enthält einen geologischen Schnitt mit den Ergebnissen der Kleinrammbohrungen sowie 
einer Interpretation des Schichtenverlaufes anhand der Rammdiagramme. Der in Anlage 2 darge-
stellte geologische Schnitt ist eine Interpretation des Schichtenverlaufes anhand der punktweise 
durchgeführten Baugrunderkundungen. Abweichungen zwischen den Erkundungspunkten können 
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nicht ausgeschlossen werden und müssen auf der Baustelle durch die örtliche Bauaufsicht überprüft 
werden. Dies betrifft vor allen Dingen auch die Interpretationen des Schichtenverlaufes bei den 
Rammdiagrammen. Bei größeren Abweichungen gegenüber den Ergebnissen der Baugrunduntersu-
chungen ist der Baugrundgutachter zu verständigen. 

2.2 Laboruntersuchungen 

Zur Bestimmung der Bodenkennwerte und Festlegung der Homogenbereiche sowie für eine erste 
Prüfung der Schadstoffbelastungen wurden im Labor folgende Versuche durchgeführt.  

5 Wassergehaltsbestimmungen nach DIN 18121 

6 Korngrößenverteilungen nach DIN 18123 
1 Bestimmung des Glühverlusts nach DIN 18128 

2 Bestimmungen der Zustandsgrenzen und Konsistenzermittlung nach DIN 18122 
1 Untersuchung nach LAGA Tab. II.1.2-2 und II.1.2-3 in der Gesamtfraktion 
3 Untersuchungen nach LAGA Tab. II.1.2-2 und II.1.2-3 in der Fraktion < 2 mm 

1 Untersuchung des TOC-Gehalts in der Gesamtfraktion 
2 Schichtdickenmessungen an Asphaltproben inkl. Teer-Schnelltest 

 
Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen wurden in den nachfolgenden Abschnitten eingearbeitet. 
In Anlage 3 sind eine Zusammenstellung und die Einzelergebnisse der bodenmechanischen Ver-
suchsergebnisse enthalten. Ein Probenahmeprotokoll und die Einzelergebnisse der chemischen Un-
tersuchungen sind in Anlage 4 zusammengefasst. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den 
Ergebnissen um Versuchswerte handelt, von denen Abweichungen möglich sind. 

3. Beurteilung der Baugrundverhältnisse 

3.1 Geologischer Überblick 

Nach Angaben der geologischen Karte liegt das Planungsgebiet im Bereich eines Tertiärhügels der 
Oberen Süßwassermolasse (OSM). Oberflächennah stehen Deckschichten an, bei denen es sich 
meist um fluviatil umgelagerte Schwemmsande und Hanglehme handelt. Zur Tiefe werden diese Bö-
den von den ungestört anstehenden, tertiären Molasseschichten unterlagert.  

3.2 Aufbau des Wirtschaftswegs 

3.2.1 Gebundener Oberbau 

An den Bohrkernen von RKS 3 und RKS 4 wurden im Labor Schichtdickenmessungen und Untersu-
chungen auf teer-/pechhaltige Bestandteile vorgenommen. Die qualitative Untersuchung der einzel-
nen Schichten auf Teerbestandteile erfolgte organoleptisch, mit dem Teer-Schnell-Erkennungsgerät 
(TSE-Gerät) sowie dem UV-Fluoreszenzverfahren. Beide Verfahren ergänzen sich und geben bei 
Übereinstimmung einen qualitativen Hinweis, ob ein PAK-Verdacht vorliegt. Der gebundene Oberbau 
besteht an den beiden Punkten aus einer einlagigen Asphalttragdeckschicht AC 16 TD. An den Bohr-
kernen wurden Schichtdicken von 6,6 cm und 5,6 cm gemessen.  

An den untersuchten Kernen waren keine teerhaltigen Bestandteile nachzuweisen. Das untersuchte 
Material ist nach den „Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau“ RuVA-
StB 01, Fassung 2005 der Verwertungsklasse A zuzuordnen. Der Ausbauasphalt kann somit der 
Wiederverwendung in Heißmischanlagen zugeführt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass durch 
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die Untersuchungen nur eine punktuelle Erfassung des gebundenen Asphaltoberbaus vorgenommen 
wurde. Beim Ausbau der Schichten ist daher laufend zu überprüfen, ob teerhaltige Bestandteile vor-
handen sind, um entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. 

3.2.2 Ungebundene Tragschicht 

An den Untersuchungsstellen RKS 3 und RKS 4 wurde unterhalb des Asphalts ein kiesiges Trag-
schichtmaterial bis in Tiefen von ca. 0,85 m bzw. 0,80 m unter GOK erkundet. Das Tragschichtmate-
rial setzt sich aus einer oberen Lage aus braunen, schwach schluffigen und sandigen Kiesen und aus 
einer unteren Lage aus orangebraunen, schwach schluffigen und sandigen bis stark sandigen Kiesen 
zusammen.  

Anhand von Korngrößenverteilungen, die im Labor an Probenmaterial aus RKS 3 und RKS 4 durch-
geführt wurden, wurden in der oberen Lage Schlämmkorngehalte von 9,1 % (RKS 4) ermittelt. In der 
unteren Lage betrug der Schlämmkorngehalt 7,8 % (RKS 3). Die Kiese enthalten hier hohe Sandan-
teile von knapp 43 %. Die untersuchten Proben sind in die Bodengruppe GU einzustufen und als nicht 
frostsicher zu bezeichnen (F 2). Aushubmaterial kann nicht als Frostschutzmaterial wieder eingebaut 
werden, ist aber für weitere bautechnische Zwecke, z.B. als Bodenaustauschmaterial geeignet. 

3.3 Boden- und Untergrundbeschreibung 

3.3.1 Auffüllungen 

Im nördlich an die Baugrundstücke angrenzenden Gelände wurden seitens des Auftraggebers Auf-
füllungen vermutet, die vor Baubeginn entsorgt werden sollen. Zur Erkundung dieser Böden wurde 
hier die RKS 1 abgeteuft. Aufgeschlossen wurde eine Wechsellagerung aus schluffig-tonigen, teils 
sandigen Böden, die bis in eine Tiefe von 1,9 m unter GOK reichen. In der unteren Lage wurden 
kleine Ziegelreste und auch kohlige Bestandteile festgestellt. Die bindigen Böden haben nach Hand-
ansprache eine weiche bis steife Konsistenz. Offensichtlich handelt es sich bei den Auffüllungen um 
umgelagertes Bodenmaterial aus der Umgebung. Gröbere Fremdbestandteile, wie Bauschuttreste, 
Müll etc. wurden mit der Untersuchung nicht aufgeschlossen. Die Auffüllungen sind allgemein den 
Bodengruppen TL, TM, TA oder SU und SU* zuzuordnen. In den Auffüllungen kann insgesamt von 
einer meist nur geringen Konsistenz der bindigen Böden und einer lockeren Lagerung der Sande 
ausgegangen werden. Geotechnische Laborversuche wurden nicht durchgeführt, da diese im Fall 
einer Entsorgung nicht relevant sind. 

Allgemein sind die Auffüllungen hoch kompressibel und weisen eine geringe Scherfestigkeit auf. Sie 
sind nur gering tragfähig und zur Aufnahme von Bauwerkslasten nicht geeignet. Sie sind fast durch-
weg sehr frostempfindlich (F 3), ausgeprägt wasserempfindlich (aufweichgefährdet) sowie schwach 
bis sehr schwach durchlässig. Die Auffüllungen sind ohne eine Bindemittelverbesserung für eine wei-
tere bautechnische Nutzung generell nicht geeignet und können allenfalls nur für untergeordnete 
Zwecke (z.B. zur Geländemodellierung) wiederverwendet werden.  

Zur umwelttechnischen Klassifizierung hinsichtlich einer Entsorgung wurde an einer Mischprobe der 
Auffüllungen eine umwelttechnische Untersuchung veranlasst. Dabei wurden keine bzw. nur gering-
fügige Schadstoffbelastungen ermittelt. Weitere Details dieser Untersuchung sowie Hinweise zur Ent-
sorgung können dem Abschnitt 3.5 entnommen werden. Da es sich bei dieser ersten Untersuchung 
nur um eine punktuelle Erfassung der Auffüllungen handelt, kann generell nicht ausgeschlossen wer-
den, dass in den Auffüllungen auch Bereiche mit höheren Fremdstoffanteilen, verbunden mit ggf. 
auch höheren Schadstoffbelastungen vorliegen. Wir empfehlen, im vorab durch weitere Erkundungen 
mittels Baggerschürfen eine weitere Eingrenzung und Klassifizierung des aufgefüllten Materials vor-
zunehmen. 
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3.3.2 Deckschichten 

Mit allen Untersuchungen wurden unterhalb des Mutterbodens Deckschichten in Form von schwach 
bis stark schluffigen, lokal auch kiesigen bis stark kiesigen Sanden, sandig bis stark sandigen, teils 
tonigen Schluffen oder sandig-schluffigen Tonen (Schwemmsande und Schwemmlehme) aufge-
schlossen. Die Deckschichten reichen an den Erkundungsstellen bis in Tiefen zwischen ca. 1,9 m bis 
4,6 m unter GOK, wobei größere Schichtmächtigkeiten insbesondere im Bereich des in einer Einsen-
kung liegenden Wirtschaftswegs festgestellt wurden. Hier enthalten die Deckschichten auch verein-
zelte Zwischenlagen mit schwach organischen Beimengungen. Die bindigen Deckschichten haben 
meist eine weiche bis steife Konsistenz. Im Bereich des Wirtschaftswegs wurden in den tieferen La-
gen auch stark aufgeweichte Deckschichten mit einer weichen bis breiigen Konsistenz festgestellt. 
Örtliche Vernässungen durch Sickerwässer wurden auch im Hangbereich in einzelnen Sandlagen 
festgestellt (RKS 5). Allgemein sind die Deckschichten den Bodengruppen TL, TM, TA oder SU und 
SU* zuzuordnen. Die geringen Schlagzahlen der Sondierungen belegen die geringe Konsistenz der 
bindigen Böden und eine nur lockere Lagerung der Sande.  

Anhand von Korngrößenverteilungen wurden in den sandigen Deckschichten sehr unterschiedlich 
hohe Schlämmkorngehalte von 9,4 %, 22,5 % und 44,3 % bestimmt. Bei RKS 6 sind die Sande mit 
einem Kiesanteil von 31,2 % auch stark kiesig ausgebildet. Die untersuchten Sande sind den Boden-
gruppen SU und SU* zuzuordnen. An bindigen Bodenproben aus RKS 3 und RKS 2 wurden bei 
Wassergehalten von 22,5 % und 29,6 % Konsistenzzahlen von 0,86 und 0,92 ermittelt, was einer 
steifen Konsistenz entspricht. Die bindigen Böden sind hier den Bodengruppen TM und TA zuzuord-
nen. An weiteren Proben wurden Wassergehalte von 36,3 % und 26,4 % gemessen. Der organische 
Anteil einer Probe aus RKS 4 wurde als Glühverlust mit 2,8 % bestimmt. Der Wassergehalt dieser 
Probe liegt bei 19,8 %. 

Die Deckschichten sind kompressibel und weisen eine geringe Scherfestigkeit auf. Insbesondere auf-
geweichte Lagen sind hoch kompressibel und setzungsanfällig. Die Deckschichten sind nur gering 
tragfähig und zur Aufnahme von Lasten ohne Sondermaßnahmen nicht geeignet. Sie sind meist sehr 
und nur teils gering bis mittel frostempfindlich (F 3, F 2) sowie ausgeprägt wasserempfindlich (auf-
weichgefährdet). Sandige Böden sind stark fließempfindlich und entfestigen sich unter Wasserein-
fluss sofort nach dem Freilegen. Nach DIN 18130 sind die bindigen Deckschichten sehr schwach bis 
schwach durchlässig. Stärker sandige oder kiesige Lagen sind schwach durchlässig bis allenfalls 
durchlässig.  

Insgesamt ist davon auszugehen, dass im Zuge des Aushubs ein Gemisch unterschiedlicher Böden 
anfällt, das nur teils ohne weitere Maßnahmen wieder genutzt werden kann. Deckschichten mit einer 
mindestens steifen Konsistenz können prinzipiell als Verfüllmaterial für die Kanalgräben wiederver-
wendet werden. Bei geringerer Konsistenz muss davon ausgegangen werden, dass sich das Material 
ohne eine Bindemittelverbesserung nicht wieder ordnungsgemäß verdichten lässt. Aufgrund der un-
terschiedlichen Böden, die bereichsweise auch ausgeprägt plastisch ausgebildet sind, ist jedoch da-
von auszugehen, dass eine Bindemittelverbesserung bautechnisch nur mit erhöhtem Aufwand durch-
zuführen ist. Sofern eine Bindemittelverbesserung geplant wird, sollten das Bindemittel sowie die er-
forderliche Bindemittelmenge, je nach Verwendungszweck in Eignungsprüfungen festgelegt werden. 
Bei einem Wiedereinbau im Kanalgraben ist in der Regel eine Verbesserung mit Weißfeinkalk aus-
reichend. Generell müssen Lagen mit organischen Anteilen separiert werden und können nur zur 
Geländemodellierung verwendet werden bzw. müssen entsorgt werden. Bei Ramm- oder Rüttelar-
beiten kann in den Deckschichten von geringen Eindringwiderständen ausgegangen werden. 
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3.3.3 Molasse (OSM) 

Die Übergänge von den Deckschichten zu den ungestört anstehenden Tertiärschichten sind teils flie-
ßend. Die tertiären Molasseschichten wurden überwiegend als schwach bis stark schluffige Sande 
und teils als schwach tonige, sandige Schluffe aufgeschlossen. Lokal wurden auch schluffig-sandige 
Tone festgestellt. Die bindigen Lagen haben eine steife bis halbfeste Konsistenz. Nur bei RKS 6 
wurde in einer geringmächtigen Zwischenlage eine weiche bis steife Konsistenz erkundet. Die Mo-
lasseschichten meist den Bodengruppen SU, SU*, TL, TM oder TA zuzuordnen. Die Rammdia-
gramme der Sondierungen belegen eine zur Tiefe zunehmende, hohe Konsistenz der bindigen Böden 
bzw. eine mittlere bis sehr hohe Lagerungsdichte der Sande. Lokal können in den Sanden auch Ver-
festigungen vorliegen.  

Die sandigen Tertiärböden wurden im Labor anhand einer Probe aus RKS 6 (Tiefenbereich 4,3 m bis 
5,0 m) untersucht. Ermittelt wurden hier Fein- bis Mittelsande, die mit einem Schlämmkorngehalt von 
7,7 % der Bodengruppe SU zuzurechnen sind.  

Die Tertiärböden sind mäßig bis gering kompressibel und weisen eine mittlere Scherfestigkeit auf. 
Sie sind tragfähig und zur Aufnahme von Bauwerkslasten geeignet. Sie sind meist als gering bis mittel 
oder sehr frostempfindlich (F 2, F 3) einzustufen. Darüber hinaus sind die Tertiärböden ausgeprägt 
wasserempfindlich. Bindige Böden sind aufweichgefährdet, die Sande sind hoch fließempfindlich. Die 
bindigen Schichten sind weiterhin nur sehr schwach durchlässig und wirken wasserstauend. Die Mo-
lassesande sind schwach durchlässig bis allenfalls durchlässig.  

Aushubmaterial ist aus diesem Tiefenbereich voraussichtlich nur in einem geringen Umfang zu er-
warten. Bindige Böden mit einer mindestens steifen Konsistenz sowie auch die Tertiärsande können 
prinzipiell als Verfüllmaterial für die Kanalgräben wiederverwendet werden. Der Wassergehalt muss 
jedoch nahe am optimalen Wassergehalt liegen. Insbesondere bei schlämmkornreicherem Material 
oder bei Vernässungen lassen sich diese Böden ohne eine Bindemittelverbesserung nicht wieder 
ordnungsgemäß verdichten. Aufgrund der unterschiedlichen Böden ist davon auszugehen, dass 
meist eine Bindemittelverbesserung analog den o.g. Hinweisen erforderlich wird. Bei Ramm- oder 
Rüttelarbeiten muss in den Tertiärablagerungen von hohen bis sehr hohen Eindringwiderständen und 
einer entsprechend schweren bis sehr schweren Ramm- bzw. Rüttelbarkeit ausgegangen werden.  

3.4 Hydrogeologische Verhältnisse 

Ein geschlossener Grundwasserspiegel wurde im Planungsgebiet nicht angetroffen. Schichtenwas-
servorkommen bzw. stark aufgeweichte Böden wurden jedoch in den Deckschichten sowie auch in 
den sandigen Tertiärschichten bei RKS 3, RKS 4 und RKS 5 in unterschiedlichen Tiefen zwischen 
2,7 m und 4,8 m angetroffen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass es sich bei den Vorkommen 
meist um eher gering ergiebige, nur langsam zulaufende Schichtenwässer handelt. In den tertiären 
Sanden kann jedoch auch ein stärkerer Wasserandrang vorliegen. Es muss damit gerechnet werden, 
dass im gesamten Planungsgebiet in allen Tiefenlagen derartige Sicker- und Schichtwässer auftreten, 
die sich ohne weitere Maßnahmen, z.B. in der Bauwerkshinterfüllung aufstauen können. 

Der geschlossene Grundwasserspiegel ist voraussichtlich erst in den tieferen Molasseschichten zu 
erwarten. Genauere Angaben sind jedoch nur auf Grundlage von tiefreichenden Aufschlüssen mög-
lich. 

3.5 Umwelttechnische Untersuchungen 

Zur ersten umwelttechnischen Untersuchung des im Zuge der geplanten Baumaßnahme anfallenden 
Aushubmaterials wurden 4 Mischproben gebildet. Die Mischprobe MP 1 wurde aus den Tragschicht-
kiesen des Wirtschaftswegs und die Mischprobe MP 2 aus den Auffüllungen bei RKS 1 zusammen-
gestellt. Die Mischprobe MP 3 wurde aus den Deckschichten gebildet. Auftragsgemäß wurde mit  
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MP 4 auch eine Mischprobe des Mutterbodens untersucht. Die Untersuchung von MP 1 erfolgte im 
Hinblick auf die Verwertung nach LAGA Tab. II.1.2-2 und II.1.2-3 in der Gesamtfraktion. Die Untersu-
chung der Proben MP 2 bis MP 4 erfolgte im Hinblick auf die Entsorgung nach LAGA Tab. II.1.2-2 
und II.1.2-3 in der Fraktion < 2 mm, um die Einstufung nach dem „Leitfaden zur Verfüllung von Gru-
ben, Brüchen sowie Tagebauen“ (Verfüll-Leitfaden) des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz vornehmen zu können. Beim Mutterboden wurde zusätzlich mit MP 5 der 
TOC-Gehalt in der Gesamtfraktion im Feststoff bestimmt. 

Der Verfüll-Leitfaden unterscheidet im Feststoff im Z 0-Bereich allgemein in die Kategorien „Sand“, 
„Lehm/Schluff“ und „Ton“. Im vorliegenden Fall ist bei den Proben MP 2 und MP 3 von Material der 
Kategorie „Sand“ sowie auch von der Kategorie „Lehm/Schluff“ auszugehen. Für die Mischprobe des 
Mutterbodens (MP 4) kann die Kategorie „Lehm/Schluff“ angesetzt werden. 
Zum Verfüll-Leitfaden ist weiterhin anzumerken dass die Einführung der aktuellen Version mit Schrei-
ben vom 31.01.2020 durch das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für den 
01.03.2020 angekündigt wurde. Seit dem genannten Termin ist der fortgeschriebene Verfüll-Leitfaden 
für neue Genehmigungsverfahren zugrunde zu legen. Im Vergleich zur Vorgängerrichtlinie wurden 
die Zuordnungswerte Eluat für die Parameter Chlorid und Sulfat deutlich angehoben und es wurde 
unter anderem klargestellt, dass Abweichungen beim pH-Wert und/oder Überschreitungen der elek-
trischen Leitfähigkeit im Eluat kein Ausschlusskriterium für die Einstufung darstellen. Weiterhin wer-
den im neuen Verfüll-Leitfaden stichhaltige Angaben zu den zulässigen Organik- und Humusgehalten 
gemacht.  

Bisher war für eine Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen der Verfüll-Leitfaden bzw. das 
„Eckpunktepapier“ des BayStMLU mit Stand vom Dezember 2005 ggf. in Verbindung mit einem 
Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 19.06.2018 
zur Anpassung der Zuordnungswerte Eluat maßgebend. Problematisch ist nun, dass die Zulassungen 
von Gruben oft unterschiedlich gestaltet sind. Die aktuelle Version des Verfüll-Leitfadens gilt streng-
genommen nur bei neu genehmigten Gruben und bei solchen, deren Bescheid sich auf den „aktuellen 
Stand“ des Verfüll-Leitfadens bezieht. Da die Gruben nicht gezwungen sind ihre Zulassungen zu er-
neuern und in den Zulassungen der Gruben oft auch der Stand des Verfüll-Leitfadens aus dem Jahr 
2005 verankert ist, ist davon auszugehen, dass unterschiedlichste Zulassungen der Gruben vorlie-
gen, die zu Problemen bei der Entsorgung führen können.  

Zu etwaigen organischen Anteilen ist allgemein anzumerken, dass bis zu einem TOC-Gehalt von  
1 % nach wie vor von vernachlässigbaren organischen Anteilen ausgegangen werden kann und dass 
bei einem TOC-Gehalt > 6 % eine Verwertung in Gruben und Brüchen nicht möglich ist. Für den 
Bereich von mehr als 1 % bis 6 % war auf der bisherigen Grundlage eine Abstimmung im Einzelfall 
erforderlich, wobei diese in der Regel nur anhand des TOC-Gehalts vorgenommen werden konnte. 
Oft ist auch nur dieser Wert in den bisherigen Zulassungsbescheiden der Gruben verankert. Meist 
wurde eine Trockenverfüllung von Material mit erhöhten organischen Anteilen toleriert. Eine Nassver-
füllung war und ist generell nicht möglich. Im aktuellen Verfüll-Leitfaden wird eine weitere Unterglie-
derung vorgenommen. Demnach ist eine Trockenverfüllung in Gruben, Brüchen und Tagebauen der 
Kategorie A, B oder C bis zu einem TOC-Gehalt von 3 % immer zulässig, wenn der DOC-Gehalt unter 
25 mg/l liegt, ein verdichteter Einbau erfolgt, keine leicht abbaubaren organischen Substanzen vor-
liegen und die sonstigen Zuordnungswerte eingehalten werden. Liegen Hinweise auf leicht abbau-
bare Substanzen vor, so sind in der Grube Maßnahmen zur Beschleunigung biologischer Abbaupro-
zesse zu ergreifen und deren Erfolg nachzuweisen. Für Material, das die genannten Anforderungen 
nicht einhält und für Material mit einem TOC-Gehalt von mehr als 3 % bis 6 % wird nach dem aktuellen 
Verfüll-Leitfaden, ähnlich wie bisher, eine auf Chargen bezogene Einzelfallprüfung (und Abstimmung) 
erforderlich. Hierbei ist zu prüfen, ob eine Stoffmobilisierung erfolgen kann. Wenn diese möglich ist, 
kann auch das genannte Material nicht in Gruben und Brüchen verwertet werden. Wenn nicht, kann 
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einer Verfüllung ausnahmsweise zugestimmt werden. Zusammenfassend ist bei der Entsorgung von 
organischem Material allgemein von noch komplexeren Randbedingungen, als bisher auszugehen.  

Bei der Mischprobe MP 1 aus der Tragschicht des Wirtschaftswegs lagen alle Parameter unter den  
Z 0-Zuordnungswerten der LAGA-Richtlinie, sodass im vorliegenden Fall eine Verwertung auf der 
Baustelle als Z 0-Material nach LAGA erfolgen kann.  

Bei der chemischen Untersuchung der in RKS 1 festgestellten Auffüllungen (MP 2) und den Deck-
schichten (MP 3) werden die Zuordnungswerte in beiden Fällen in der Kategorie „Lehm/Schluff“ nicht 
überschritten, sodass in dieser Kategorie eine Einstufung als Z 0-Material erfolgen kann. In der Kate-
gorie „Sand“ überschreiten bei MP 2 und MP 3 die Nickelgehalte mit 22 mg/kg und 23 mg/kg den  
Z 0-Zuordnungswert, sodass sandiger Aushub als Z 1.1-Material nach Verfüll-Leitfaden eingestuft 
werden muss. Dies gilt unabhängig auch für das „Eckpunktepapier Bayern“ Stand 2005/2019. Im Fall 
der Auffüllungen und Deckschichten wird ein Gemisch schluffig - sandiger Böden anfallen. Erfah-
rungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass diese Böden weitgehend unbelastet sind. Wir 
empfehlen, für die Ausschreibung jeweils zu 50 % von Z 0-Material und Z 1.1-Material auszugehen. 
Der organische Anteil dieser Böden dürfte nach den Erkundungen mit einem TOC-Gehalt von < 1 % 
zu vernachlässigen sein. Wir weisen darauf hin, dass für die Auffüllungen mit Fremdbestandteilen 
davon unabhängig generell eine Trockenverfüllung vorzusehen ist. 

Bei MP 4 aus dem Mutterboden unterschreiten sämtliche Ergebnisse die Z 0-Zuordnungswerte des 
Verfüll-Leitfadens in der Kategorie „Lehm/Schluff“, sodass der Mutterboden als Z 0-Material eingestuft 
werden kann. Zur Prüfung der organischen Anteile wurde bei dieser Probe mit MP 5 zusätzlich der 
TOC-Gehalt im Feststoff in der Gesamtfraktion untersucht. Es ergab sich ein TOC-Gehalt von  
1,53 %. Nach den Untersuchungen sind TOC-Gehalte von über 3 % und DOC-Gehalte von über  
25 mg/l allgemein nicht zu erwarten. Leicht abbaubare organische Substanzen können jedoch nicht 
ausgeschlossen werden. Darauf sollte in der Ausschreibung explizit hingewiesen werden. Die Aus-
schreibung sollte weiterhin auf Grundlage des aktuellen Verfüll-Leitfadens vorgenommen werden. Um 
Missverständnisse zu vermeiden, sollte auch festgelegt werden, dass der AN allein dafür Sorge zu 
tragen hat, dass die neuen Randbedingungen von den von ihm gewählten Gruben akzeptiert werden. 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine erste Voruntersuchung für die Ausschrei-
bung. Die endgültige Einstufung für die Entsorgung sollte mittels abfallcharakterisierenden Untersu-
chungen an zwischengelagerten Haufwerken erfolgen. Beim Aushub anfallendes, auffälliges Material 
(z.B. Auffüllungen mit Fremdmaterial, Böden mit organischen Anteilen) sollte generell möglichst gut 
abgetrennt und gesondert zwischengelagert sowie abfallcharakterisierend untersucht werden. Bei 
den Deckschichten ist ggf. auch eine In-Situ-Beprobung möglich. Wir weisen jedoch ausdrücklich 
darauf hin, dass eine In-Situ-Beprobung vom Entsorger akzeptiert werden kann, aber nicht akzeptiert 
werden muss. Sofern dieser Weg gewählt wird, sollte der Entsorgungsweg im Vorfeld der Vergabe 
von Erdarbeiten gesondert festgelegt und bei der Ausschreibung vorgegeben werden. Bei der Aus-
schreibung sollten entsprechende Positionen berücksichtigt werden. 

3.6 Bodenklassen nach DIN 18300:2012  

In der nachfolgenden Tabelle werden zur Übersicht noch Bodenklassen nach DIN 18300:2012 ange-
geben. Die in der Tabelle angegebenen Bodenklassen beschränken sich auf den Zustand der punkt-
weise durchgeführten Untersuchungen. Im Zweifelsfall sind die tatsächlichen Bodenklassen auf der 
Baustelle durch den Baugrundgutachter festlegen zu lassen. Zur Berücksichtigung erfahrungsgemäß 
nicht auszuschließender diagenetischer Verfestigungen oder von Steineinlagerungen sollten vorsorg-
lich generell auch höhere Bodenklassen berücksichtigt werden. 
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Tabelle 1: Bodenklassen 

Bodenart Bodenklassen 

Mutterboden 1 

Auffüllungen 
Tragschicht 
schluffig-sandig 

 
3, 4 

3, 4, 5 

Deckschichten 
sandig 
bindig 

 
3 - 4 

2, 4, 5 

Molasse 
schluffig-sandig 

 
3, 4, 5 

 

3.7 Homogenbereiche nach DIN 18300:2016  

Im August 2015 wurde die damalige DIN 18300:2012, in der noch Bodenklassen verankert waren, 
ersetzt. Im September 2016 erfolgte eine redaktionelle Überarbeitung der Norm. Anstelle der Boden- 
und Felsklassen sind nun Homogenbereiche mit definiertem Streuungsbereich anzugeben. Im vorlie-
genden Fall haben wir auf Grundlage des geologischen Schnitts in Anlage 2 Homogenbereiche mit 
möglichen Streuungs- und Schwankungsbreiten definiert.  

Das Tragschichtmaterial des Wirtschaftswegs wurde in Homogenbereich B 1 und die im nördlichen 
Baugebiet anstehenden Auffüllungen mit B 2 erfasst. Die Deckschichten wurden in Homogenbereich 
B 3 zusammengefasst. Der Homogenbereich B 4 wurde für die schluffig-sandigen Molasseschichten 
erstellt. Bezüglich der Unterscheidung der Homogenbereiche sollte zusätzlich zu den nach Norm ge-
forderten Parametern der TOC-Gehalt im Feststoff in der Gesamtfraktion als maßgebendes Kriterium 
definiert werden. Die nachfolgenden Angaben wurden aufgrund der einfachen Verhältnisse für die 
Geotechnische Kategorie 1 ausgearbeitet.  

Die in der Tabelle angegebenen Eigenschaften beschränken sich ebenfalls auf den Zustand der 
punktweise durchgeführten Untersuchungen sowie eines auf Grundlage der Laboruntersuchungen 
und unserer Erfahrungen festgelegten Schwankungsbereichs. Im Zweifelsfall sind die tatsächlichen 
Eigenschaften auf der Baustelle sowie bei Bedarf im Labor durch den Baugrundgutachter zu prüfen. 
Änderungen können generell nicht ausgeschlossen werden. Der Mutterboden ist eigens nach DIN 
18320 (Landschaftsbauarbeiten) zu erfassen. Abschließend weisen wir darauf hin, dass Ausschrei-
bungen für Erdarbeiten generell mit einer Einteilung der Böden nach Homogenbereichen erfolgen 
müssen.  
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Tabelle 2: Homogenbereiche nach DIN 18300 GK 1 

Homogenbereich B 1  B 2 B 3 

Bodenschicht Auffüllungen 
(Tragschicht)  

Auffüllungen 
(RKS 1) 

Deckschichten Molasse 
(schluffig-sandig) 

Anteil Steine und    
Blöcke [%] 

 0 - 10 0 - 20 0 - 5  0 - 10 

Anteil große Blöcke [%] 0 - 2 0 - 5 0 - 2 0 - 5 

Konsistenz n.b.  n.b.  (breiig – steif)2 (weich – halbfest)2 

Plastizität n.b.  n.b.  (leicht bis  
ausgeprägt)2 

(leicht bis  
ausgeprägt)2 

Lagerungsdichte ID n.b. n.b. (0,15 - 0,35 
locker)3 

(0,65 - > 0,85 
mitteldicht bis  
sehr dicht)3 

TOC-Gehalt [%] < 1 < 1 < 1 < 1 

Bodengruppen nach 
DIN 18196 

GU, GW, GI TL, TM, TA, 
SU, SU* 

TL, TM, TA, 
SU, SU* 

TL, TM, TA, 
SU, SU* 

Bezeichnung Auffüllungen 
(Tragschicht) 

Auffüllungen 
(schluffig-sandig) 

Deckschichten Molasse 
(schluffig-sandig) 

Schadstoffe1  Z 0 nach LAGA bindig: Z 0 
sandig: Z 1.1 

nach  
Verfüll-Leitfaden 

(Trocken- 
verfüllung) 

bindig: Z 0 
sandig: Z 1.1 

nach  
Verfüll-Leitfaden 

n.b. 

Wechsellagerung nein Schluff + Sand + 
Ton 

Schluff + Sand + 
Ton 

Schluff + Sand + 
Ton 

n.b. nicht bestimmbar bzw. nicht bestimmt     
1 Ergebnisse der Voruntersuchung, keine verbindliche Einstufung 
2 bindige Lagen 
3 sandige Lagen 

3.8 Erdbebenzone nach DIN EN 1998 – 1/NA 

Das Planungsgebiet liegt nach der DIN EN 1998-1/NA außerhalb von Erdbebenzonen. Der Lastfall 
Erdbeben muss nicht berücksichtigt werden.  
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3.9 Bodenkennwerte 

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse und unter Berücksichtigung der örtlichen Erfahrun-
gen kann für bodenmechanische Nachweise mit den in der Tabelle 3 angegebenen Bodenkennwer-
ten gerechnet werden. Die Werte gelten für die beschriebenen Böden im ungestörten Zustand.  

Tabelle 3: Bodenkennwerte 

Geologische 
Schicht- 

bezeichnung 

Wichte 
des 

feuchten 
Bodens 

Wichte 
des Bo-
dens un-
ter Auf-

trieb 

Reibungs-
winkel 

Kohäsion Kohäsion 
undräniert 

Steife- 
modul 

  ´ ´  c´ cu Es 

 kN/m³ kN/m³ ° kN/m² kN/m² MN/m² 

Tragschichtmaterial 21 12 35 0 - 40 - 60 

Auffüllungen       

schluffig-sandig 19 9 22,5 2 20 - 40 1 - 3 

Deckschichten       

bindig 19 9 25 2 20 - 50 3 - 6  

sandig 19 10 30 0 - 4 - 8 

Molasse       

bindig 19 9 25 5   50 - 120   5 - 15 

sandig 20 11 32,5 0 -  20 - 40 

4. Bautechnische Empfehlungen 

4.1 Allgemeine Bebaubarkeit  

Bei der nachfolgenden Bewertung handelt es sich generell um eine erste, überschlägige Beurteilung 
auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen. Im Zuge der Detailplanung von Gebäuden sollten 
in jedem Fall weitere Erkundungen ausgeführt werden, mit denen die Baugrundverhältnisse im Detail 
am jeweiligen Gebäude erkundet werden. Die nachfolgenden Hinweise müssen auf dieser Grundlage 
ggf. angepasst werden, wobei auch die genaue Ausführung der Gründung der Gebäude festgelegt 
werden muss.  

Die oberflächennah anstehenden, bindigen Deckschichten und nur locker gelagerten, teils schlämm-
kornreichen Sande sind nur gering tragfähig und zur Aufnahme von höheren, konzentrierten Bau-
werkslasten nicht geeignet. Dies gilt besonders für bereichsweise auch aufgeweichte Böden. Eine für 
die Wohnbebauung allgemein übliche Plattengründung auf einer tragenden Bodenplatte kann in der 
Regel jedoch ausgeführt werden, sofern bei gering konsistenten bindigen und sandigen Böden unter 
der Gründungssohle weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit ergriffen werden. Bei den 
zu erwartenden mäßigen Lasten aus den Wohngebäuden ist im Normalfall ein konventioneller Bo-
denaustausch bzw. eine Tragschicht ausreichend. Die genaue Dicke muss im Zuge der Detailunter-
suchungen bzw. bauwerksbezogen anhand von Setzungsberechnungen festgelegt werden.  

Bei nicht unterkellerten Gebäuden sollte vorab von einer Mindestdicke des Bodenaustauschs bzw. 
der Tragschicht von ca. 0,8 m bis 1,0 m ausgegangen werden. Böden mit organischen Anteilen und 
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breiige Böden sollten in jedem Fall restlos ausgetauscht werden. Die Frostsicherheit muss durch eine 
umlaufende Frostschürze sichergestellt werden. 

Im Bereich tiefgründig aufgeweichter Deckschichten, wie sie im Bereich des Wirtschaftswegs ange-
troffen wurden, kann für eine sichere Gründung der Gebäude ggf. auch eine tiefergeführte Gründung 
über Brunnen oder Betonplomben bis in die tragfähigen Tertiärschichten notwendig werden. Die je-
weils erforderlichen Gründungsmaßnahmen sollten im Einzelfall auf Grundlage objektbezogener Er-
kundungen festgelegt werden. 

Auch bei unterkellerten Gebäuden wird zur Stabilisierung der Gründungssohle und zur Gewährlei-
stung eines geregelten Baustellenbetriebs der Einbau eines Bodenaustauschs bzw. einer Tragschicht 
erforderlich. Vorab sollte von einer Mindestdicke von rund 50 cm ausgegangen werden. Breiige Bö-
den sollten auch hier ausgetauscht werden. Sofern die Gründungssohle unterkellerter Gebäude be-
reits in die tertiären Molasseböden einbindet, kann die Bodenaustauschmächtigkeit ggf. auch redu-
ziert werden. 

Als Bodenaustauschmaterial sollte allgemein gut verdichtbares Ersatzmaterial, wie z.B. Kiessand 
oder Schotter der Bodengruppen GW, GI oder GU (Schlämmkorngehalt max. 10 %) nach DIN 18196 
verwendet werden. In frostgefährdeten Bereichen wie z.B. bei nicht unterkellerten Gebäuden ist frost-
sicheres Material der Bodengruppen GW oder GI zu verwenden. Es sollte in Lagen von nicht über 
30 cm Dicke eingebracht und mit einem Verdichtungsgrad von 100 % Proctordichte (DPr ≥100 %) 
verdichtet werden. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Lastausbreitung sollte eine Verbreiterung 
des Austauschmaterials mit zunehmender Tiefe unter einem Winkel von 45° vorgenommen werden. 
Unter dem Bodenaustauschmaterial ist zur Trennung von den bindigen bzw. aufgeweichten Deck-
schichten ein Trennvlies GRK 3 einzulegen. 

Eine Gründung auf Einzel- und Streifenfundamenten sollte in den Deckschichten nicht bzw. nur im 
Sonderfall, bei untergeordneten Nebengebäuden ausgeführt werden. Hierbei können nur geringe 
Sohlspannungen zugelassen werden. Diese sind abhängig von der Zusammensetzung bzw. der Kon-
sistenz der Deckschichten und bauwerksbezogen anhand von Setzungsberechnungen festzulegen. 
Voraussichtlich werden sich hierbei, bei vertretbaren Setzungen, Bemessungswerte des Sohlwider-
standes von maximal rund 100 - 150 kN/m2 ergeben. Bei ausgesprochen weicher oder breiiger Kon-
sistenz der Deckschichten ist diese Variante jedoch generell nicht zu empfehlen, da dann in jedem 
Fall auch mit erhöhten Setzungsdifferenzen zu rechnen ist. 

Die in nachfolgenden Abschnitten genannten Hinweise zu Baugrubenböschungen, Wasserhaltung 
etc. gelten entsprechend auch für die Baugruben von Gebäuden. Die Gebäudeabdichtung muss je-
weils im Einzelfall festgelegt werden. Die Deckschichten weisen durchweg eine Durchlässigkeit  
< 1 x 10-4 m/s auf. Auf der sicheren Seite muss vorab von einer Abdichtung gegen drückendes Wasser 
ausgegangen werden. Auch Sicker- und Schichtwässer sind zu erwarten. Darauf sollte im Zuge der 
weiteren Erkundungen besonderes Augenmerk gelegt werden. Ggf. sind im Einzelfall Sonderlösun-
gen zur Abdichtung möglich. 

4.2 Straßenbau 

4.2.1 Frostsicherer Straßenoberbau 

Nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12) ist die 
Ausführung von Wohnwegen und Wohnstraßen in Belastungsklasse 0,3 bis Bk1,0 möglich. Das Pla-
nungsgebiet liegt nach der Karte der Frosteinwirkungszonen in Deutschland (Ausgabe 2012) in der 
Frosteinwirkungszone II. Im Planum stehen sehr frostempfindliche Böden (F 3-Böden) an. Für die 
Belastungsklassen Bk0,3 und Bk1,0 errechnet sich die Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus ge-
mäß RStO 12 in der Frosteinwirkungszone II wie folgt: 
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  Belastungsklasse 
Bk0,3 

Belastungsklasse 
Bk1,0 

Richtwert gemäß Tabelle 6, Zeile 2 = 50 cm 60 cm 

+ Tabelle 7, Spalte A (Frosteinwirkung Zone II) = 5 cm 5 cm 

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus = 55 cm 65 cm 

Gegebenenfalls können weitere Zu- und Abschläge gemäß der tatsächlichen Planung berücksichtigt 
werden. So ist z.B. bei einer Entwässerung der Fahrbahn und Randbereiche über Rinnen bzw. Ab-
läufe und Rohrleitungen ein Abschlag von 5 cm möglich. Bei einem Bodenaustausch mit F 2-Material 
im Planum ist ein Abschlag von 10 cm möglich. Die aus Tragfähigkeitsgründen erforderlichen Schicht-
dicken von Tragschichten ohne Bindemittel gemäß Tabelle 8 der RStO 12 sind jedoch in jedem Fall 
einzuhalten. Diese beträgt bei einer Tragschicht aus überwiegend ungebrochenem Material und 
Bk0,3 im vorliegenden Fall 25 cm. Bei Bk1,0 sind mindestens 35 cm einzuhalten. 

4.2.2 Anforderungen an die Verdichtung  

Gemäß ZTV SoB-StB 04, ZTV E-StB 17 und RStO 12 werden folgende Anforderungen an den Stra-
ßenoberbau gestellt: 

Oberkante Frostschutzschicht Bk0,3 

 Verdichtungsgrad Dpr  100 % 

 Verformungsmodul EV2  100 MN/m²  

 Verhältniswert EV2/EV1  2,5 

Oberkante Frostschutzschicht Bk1,0 

 Verdichtungsgrad Dpr  103 % 

 Verformungsmodul EV2  120 MN/m²  

 Verhältniswert EV2/EV1  2,2 

Oberkante Planum 

 Verformungsmodul EV2  45 MN/m² 

4.2.3 Stabilisierung des Planums  

Nach den ausgeführten Untersuchungen hat der bestehende Wirtschaftsweg mit 6,6 cm und 5,6 cm 
Dicke einen unterdimensionierten gebundenen Oberbau. Das Tragschichtmaterial ist ausreichend 
mächtig jedoch nicht frostsicher, sodass für einen fachgerechten Ausbau der Erschließungsstraße 
der Einbau eines komplett neuen Straßenoberbaus vorzusehen ist.  

In Höhe des Planums sind noch aufgefüllte Kiese in unterschiedlicher Restmächtigkeit zu erwarten. 
Es ist davon auszugehen, dass nur bei einer ausreichenden Restmächtigkeit (mind. ca. 30 cm) durch 
Nachverdichtungsmaßnahmen noch eine ausreichende Tragfähigkeit auf dem Planum erreicht wird. 
Inwieweit der erforderliche Verformungsmodul mit EV2  45 MN/m² erreicht wird, muss nach Freilegen 
des Planums durch LKW-Befahrbarkeits- und Plattendruckversuche überprüft werden. Werden 
Schwachstellen erkannt, werden Bodenaustauschmaßnahmen zur Stabilisierung des Planums erfor-
derlich.  
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Als Bodenaustauschmaterial sollte Material gemäß Abschnitt 4.1 gewählt und eingebaut werden. Soll-
ten die Deckschichten aufgeweicht oder in besonders weicher Konsistenz vorliegen, kann als unterste 
Lage auch eine Lage Grobschotter Körnung 0/100 eingewalzt werden.  

Sofern eine Fahrbahnverbreiterung ins bisher unbebaute Gelände vorgesehen wird, liegt das Planum 
voraussichtlich in den gering tragfähigen Deckschichten. Zur Stabilisierung des Planums sollten in 
diesen Bereichen Bodenaustauschmaßnahmen vorgesehen werden. Die erfahrungsgemäß erforder-
liche Dicke des Bodenaustauschs unter dem Planum liegt im Bereich der Deckschichten voraussicht-
lich bei etwa 40 cm. Bei ausgesprochen weichen Böden bzw. aufgeweichten Böden können auch 
größere Dicken erforderlich werden. Die genaue Dicke ist anhand von Probefeldern festzulegen und 
auch nach dem flächigen Einbau durch Plattendruckversuche und LKW-Befahrbarkeitsversuche zu 
prüfen. Um Setzungsunterschiede besser ausgleichen zu können, wird empfohlen, die Asphaltdeck-
schicht erst zu einem möglichst späten Zeitpunkt einzubauen. 

4.3 Kanalbau 

4.3.1 Gründung  

Planunterlagen zur Verlegung der Kanäle liegen bisher nicht vor. Bei einer üblichen Tiefe der Kanäle 
von ca. 2 m bis 4 m werden diese voraussichtlich überwiegend innerhalb der Deckschichten aber teils 
auch in den Molasseschichten liegen. Für die Gründung der Kanäle wird im vorliegenden Fall eine 
Stabilisierung der Gründungssohle erforderlich. Je nach Konsistenz der bindigen Böden sollte ein 
Bodenaustausch unter der Rohrbettung entsprechend den genannten Anforderungen eingebaut wer-
den. Bei einer weich bis steifen Konsistenz ist eine Dicke von ca. 20 cm vorzusehen, die bei weichen 
Böden auf 30 cm erhöht werden sollte. Im Fall schlämmkornarmer oder kiesiger Sande oder steif bis 
halbfester Böden kann die Bodenaustauschdicke auf 10 cm bis 20 cm reduziert werden. Sollten be-
sonders weiche Böden angetroffen werden, ist der Bodenaustausch in ein Geotextil GRK 3 einzu-
schlagen. 

4.3.2 Kanalgrabenverbau und Wasserhaltung 

Im unbebauten Gelände, außerhalb des Einflussbereichs von Gebäuden oder empfindlichen Leitun-
gen bestehen in der Regel keine besonderen Anforderungen an die beim Kanalbau entstehenden 
Verformungen. In diesem Fall kann bei Aushubtiefen bis ca. 4 m ein Systemplattenverbau eingesetzt 
werden. 

Im Anschluss an den Bestand muss im Zuge der Detailplanung zumindest eine überschlägige Prüfung 
erfolgen, ob sich der Kanalgraben im Nahbereich der angrenzenden Bebauung befindet und diese 
damit gefährdet ist. Im Umfeld von Gebäuden kann ein Systemplattenverbau als Baugrubensicherung 
nur dann eingesetzt werden, wenn ein ausreichender Abstand zur Bebauung eingehalten wird. Als 
gefährdet ist die Bebauung in der Regel dann einzustufen, wenn deren Fundamente im nachfolgend 
dargestellten Nahbereich liegen. 
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Abbildung 1: Nahbereich von Gruben und Gräben 

 

Bei Aushubtiefen bis ca. 4 m ist auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen nur mit mäßigen 
Sicker- und Schichtwässern zu rechnen. Sofern derartige Wasservorkommen angeschnitten werden, 
müssen diese gefasst und abgeleitet werden. Hierzu sollte dann im empfohlenen Bodenaustausch 
eine offene Wasserhaltung angeordnet werden. Weiterhin müssen in den Böschungen bei Bedarf 
Filterkörper angeordnet werden, mit denen das Wasser gefasst wird. Sofern mächtigere Sandlagen 
angeschnitten werden, kann ggf. auch eine Vakuumentwässerungsanlage erforderlich werden.  

Böschungen von unverbauten Baugruben dürfen außerhalb des Einflussbereichs von Gebäuden und 
über dem Grundwasserspiegel in Anlehnung an die DIN 4124 in den Deckschichten bis zu einer Tiefe 
von 4 m im Mittel nicht steiler als 45° angelegt werden. Bei weichen bindigen Böden sollte die Bö-
schungsneigung auf 35° reduziert werden. Die DIN 4124 schreibt generell geringere Böschungsnei-
gungen vor, wenn besondere Einflüsse wie z.B. Verkehrslasten, Bauwerkslasten, Erschütterungen, 
Wasserzutritte, Störungen des Bodengefüges usw., die Standsicherheit gefährden. In diesem Fall 
sollte die Standsicherheit durch einen Sachverständigen geprüft werden. 

4.3.3 Kanalgrabenverfüllung 

Auf Grundlage der durchgeführten Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die in dem für den 
Kanalbau relevanten Bereich anstehenden Schichten großteils vernässt sind. Ein ordnungsgemäßer 
Wiedereinbau im Sinne der ZTV E-StB 17 mit einem Verdichtungsgrad DPr ≥ 97 % ist meist nicht ohne 
besondere Maßnahmen möglich. Zur Reduzierung des Wassergehalts wird im vorliegenden Fall bei 
den bindigen und schlämmkornreichen sandigen Deckschichten die Zugabe von ca. 2 % - 4 % Weiß-
feinkalk nach DIN EN 459 erforderlich, wobei die genaue Bindemittelmenge im Zuge von Probefeldern 
oder im Labor am tatsächlich anfallenden Gemisch ermittelt werden sollte.  

Sofern Liefermaterial zugefahren wird, sollte hierzu vorzugsweise das o.g. Kiessandmaterial verwen-
det werden. Je nach verwendetem Material sind die Anforderungen an die Verdichtung gemäß Ta-
belle 4 der ZTV E-StB 17 einzuhalten. Das Material ist in Lagen von maximal 30 cm Dicke einzubauen. 
Die Verdichtung der Grabenverfüllung ist bei der Bauausführung durch eine Eigen- und Fremdüber-
wachung gemäß ZTV E-StB 17 zu überwachen. 

4.4 Versickerung und RRB 

Als Grenzwerte für die Versickerung von Niederschlagswasser gelten nach dem DWA-Arbeitsblatt  
A 138 vom April 2005 Durchlässigkeitsbeiwerte von kf = 1×10-3 m/s und kf = 1×10-6 m/s. Bei kf-Werten 
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≥ 1×10-3 m/s ist eine ausreichende Aufenthaltszeit im Sickerraum nicht gewährleistet, bei Werten von 
kf < 1×10-6 m/s wird die Versickerungsanlage zu lange eingestaut.   

Die Deckschichten sind im vorliegenden Fall generell nicht zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser geeignet. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Deckschichten nur schwach bis sehr 
schwach durchlässig sind. Eine konzentrierte Einleitung von Oberflächenwasser ist im vorliegenden 
Fall nicht möglich. 

Südöstlich des Baugebiets ist die Anlage eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Detailplanun-
gen liegen hierzu nicht vor. Nach der Erkundung des Untergrundes mit RKS 6 stehen in diesem Be-
reich oberflächennah zunächst schlämmkornreiche, kiesige und teils vernässte Sande an, die zur 
Tiefe von bindigen Deckschichten unterlagert werden. Ab 3,2 m unter GOK wurden schwach schluf-
fige und schwach kiesige Tertiärsande aufgeschlossen. Die natürlich anstehenden, unterschiedlich 
durchlässigen Böden können nicht als vollständige Abdichtung für ein undurchlässiges Erdbecken 
herangezogen werden. Weiterhin ist bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen, dass hier im 
unteren Hangbereich auch Schichtenwässer dem Becken zufließen können. Detaillierte Hinweise zu 
ggf. erforderlichen weiteren Maßnahmen können erst auf Grundlage der endgültigen Pläne ausgear-
beitet werden. 

5. Verfasser 
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